Ergänzung der „Ordnung der Schiedsstelle im Erzbistum Bamberg“ vom 23.10.1980 – 

§ 13:

„Im Falle der Antragsrücknahme oder in sonstigen Fällen der Erledigung des Verfahrens ohne mündliche Verhandlung kann der Vorsitzende der Schiedsstelle das Verfahren durch Beschluss einstellen.“

Bamberg, 13. März 1991

